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In Nordrhein-Westfalen

liegt das beschauliche
Städtchen Bad Münsterei-
fel. Manchen wird bei dem
Ortsnamen der Schlager-
sänger Heino und dessen
Café in den Sinn kom-
men. Die politisch Interes-
sierten denken vielleicht
auch noch an das Ge-
spräch zwischen Willy
Brandt und Herbert Weh-
ner am Abend des 4. Mai
1974 in Bad Münstereifel.
Wenige Tage später folgte
der Rücktritt des Bundes-
kanzlers Brandt wegen
der Guillaume-Affäre.

In der Welt des Justizvoll-
zuges hat Bad Münsterei-
fel allerdings bundesweit

einen besonderen Klang:
Dort liegt an einem Berg-
hang die Fachhochschule
für Rechtspflege. Sie ver-
fügt neben dem namens-
gebenden Fachbereich
Rechtspflege auch über
einen Fachbereich Straf-
vollzug. Rund drei Viertel
der Bundesländer lassen
hier seit den 1970er-
Jahren das mittlere Ma-
nagement für ihre Justiz-
vollzugsanstalten ausbil-
den. Beamtenrechtlich
sprechen viele Länder
vom gehobenen Vollzugs-
und Verwaltungsdienst.

Der gehobene Vollzugs-
und Verwaltungsdienst -
das unbekannte Wesen

Jeder kennt aus Film und

Fernsehen die Bedienste-
ten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes, die grund-
sätzlich Dienstkleidung
tragen. Diese Bedienste-
ten betreuen und versor-
gen die Gefangenen tag-
täglich. Auch mit den Be-
griffen „Anstaltsleiterin“
oder „Anstaltsleiter“ ver-
bindet die Öffentlichkeit
eine Vorstellung. Der ge-
hobene Vollzugs- und
Verwaltungsdienst führt
im öffentlichen Bewusst-
sein hingegen eher ein
Schattendasein. Er nimmt
im Anstaltsaufbau eine
Sandwich-Position zwi-
schen Anstaltsleitung und
allgemeinem Vollzugs-
dienst ein. Seine Aufga-
ben sind beispielsweise:
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 die Leitung einer Voll-
zugsabteilung mit Ge-
fangenen,

 die Leitung der Haus-
haltsabteilung einer
Justizvollzugsanstalt
oder

 die Leitung einer zent-
ralen Abteilung für die
Sicherheit der Anstalt.

Die Begriffe „Leitung“ und
„Abteilung“ machen deut-
lich, dass es sich um mitt-
lere Führungspositionen
handelt.

Der Justizvollzug ist eine
„totale Institution“1 und
umfasst somit alle Le-
bensbereiche der Gefan-
genen. Jede Justizvoll-
zugsanstalt ist wie eine
kleine Stadt. Daher wird
natürlich auch eine Viel-
zahl anderer Berufsgrup-
pen im Justizvollzug tätig:
Bedienstete des Werk-
dienstes (Handwerks-
meister) sowie Seelsor-

ger, Ärzte, Pädagogen,
Psychologen und Sozial-
arbeiter, um nur einige
Beispiele zu nennen.

Die Lehrkräfte im Fach-
bereich Strafvollzug

Angesichts der Komplexi-
tät des Justizvollzuges als
„totaler Institution“ ver-
wundert es nicht, dass
auch die hauptamtlichen
Lehrkräfte des Fachbe-
reichs Strafvollzug über
sehr unterschiedliche
Qualifikationen verfügen.
Natürlich gibt es Juristen
sowie Kräfte des gehobe-
nen Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes. Neben die-
sen „üblichen Verdächti-
gen“ sind aber auch die
Psychologie sowie die
Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre vertreten.
Darüber hinaus gibt es
noch nebenamtliche Lehr-
kräfte (z. B. aus dem So-
zialdienst).

Die Studierenden im
Fachbereich Strafvoll-
zug

Bei den Studierenden im
Fachbereich Strafvollzug
ist die Spannbreite noch
weiter als bei den Lehr-
kräften. Natürlich gibt es
Abiturienten. Daneben
finden sich aber auch Stu-
dierende, die bereits über
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berufliche Qualifikationen
verfügen. Der Bogen
reicht von handwerklichen
und kaufmännischen Aus-
bildungen bis hin zu abge-
schlossenen oder nicht
abgeschlossenen Studi-
engängen an Universitä-
ten (z. B. Psychologie
oder Soziologie). Gele-
gentlich sind auch Studie-
rende mit einem oder bei-
den juristischen Staats-
examina vertreten. „Last
but not least“ gibt es die
Bediensteten des allge-
meinen Vollzugsdienstes,
die in die Laufbahn des

gehobenen Vollzugs- und
Verwaltungsdienstes auf-
steigen.

Bei allen Unterschieden in
der Vorbildung müssen
die Studierenden grund-
sätzlich eine zu einem
Hochschulstudium be-
rechtigende Schulbildung
besitzen. Die Fachhoch-
schule gehört außerdem
zu den sogenannten inter-
nen Fachhochschulen.
Man kann sich dort nicht
selber einschreiben, son-
dern die Bundesländer
entsenden die Studieren-

den. Bewerbungen sind
daher an die jeweiligen
Einstellungsbehörden der
Bundesländer zu richten
(z. B. die Justizvollzugs-
anstalten oder das Justiz-
ministerium).

Die Fächer - ein weites
Feld

Die Komplexität des Jus-
tizvollzuges spiegelt sich
in den gelehrten Fächern
wider. Dabei kann man
vier Fächergruppen unter-
scheiden:

Verfassungsrecht aller-
dings eine besondere Rol-
le: Der Vollzug gehört zu
den staatlichen Bereichen
mit den schwerwiegends-
ten Grundrechtseingriffen.
Der alltäglichen Bedeu-
tung des Verfassungs-
rechtes im Justizvollzug
entspricht eine eigene
Form der Vermittlung:
Nicht abstrakt als Glas-
perlenspiel, sondern be-
reits konkret auf den Voll-
zug bezogen. Hierbei
kann auf zahlreiche Ent-
scheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes zu
vollzuglichen Themen zu-
rückgegriffen werden.2

Ebenso spezifisch wird

auch das allgemeine Ver-
waltungsrecht vermittelt,
das u. a. die Basis für das
Vollzugsrecht und das
Beamtenrecht bildet. Da-
bei kommt der Daten-
schutz nicht zu kurz, der
auf dem relativ jungen
Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung3

basiert.

Vollzugsrecht

Außenkontakte, Locke-
rungen des Vollzuges,
vollzugsöffnende Maß-
nahmen

Rund 96% der Gefange-
nen verbüßen eine zeitige

Freiheitsstrafe.4 Es gilt
also das geflügelte Wort:
„Und morgen sind sie wie-

Da sind zunächst die
rechtlich geprägten Fä-
cher mit dem Kern des
Vollzugsrechtes. Nicht
selten öffnet das Vollzugs-
recht allerdings Fenster in
die Sozialwissenschaften
(z. B. bei Prognoseent-
scheidungen). Daher bil-
den Psychologie und Kri-
minologie eine weitere
Fächergruppe. Das Haus-
haltsrecht und die Be-
triebswirtschaftslehre be-
trachten den Justizvollzug
dann als wirtschaftliches
Gebilde. Letztlich geht
aber nichts ohne Perso-

nal: In den Justizvollzugs-
anstalten sind neben Be-
amten auch Beschäftigte
mit einem Arbeitsvertrag
tätig. Daher wird auch das
Beamten- und Tarifrecht
intensiv vermittelt.

Nachfolgend wird ein
Überblick über ausge-

wählte Fächer gegeben.
Die einzelnen Ausführun-
gen stellen nur Mosaik-
steine dar, die die Vielfalt
des Lehrstoffes verdeutli-
chen sollen.

Verfassungs- und Ver-
waltungsrecht

Wie in zahlreichen Studi-
engängen wird Verfas-
sungsrecht als Grundlage
des gesamten Rechtssys-
tems vermittelt (z. B.
Grundrechte, Staatsprinzi-
pien und Staatsaufbau).
Im Justizvollzug spielt

„Der Vollzug gehört zu den

staatlichen Bereichen mit

den schwerwiegendsten

Grundrechtseingriffen.“
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der unsere Nachbarn.“
Für die soziale Wiederein-
gliederung der Gefange-
nen spielen die Kontakte
zur Außenwelt eine große
Rolle. Die Gefangenen
können innerhalb der
Mauern einer Anstalt mit
der Außenwelt kommuni-
zieren (z. B. durch Besu-
che und Schriftverkehr).
Schon für diese
Kommunikationsmöglich-
keiten gibt es detaillierte
rechtliche Regelungen.

Bei Lockerungen des Voll-
zuges5 verlassen Gefan-
gene die Justizvollzugsan-

stalt. Die zu treffenden
Entscheidungen sind häu-
fig komplex und an-
spruchsvoll. Die Vollzugs-
behörde hat einen weiten
Entscheidungsspielraum,
den es im Spannungsfeld
von Resozialisierung und
Sicherheit rechtsfehlerfrei
auszufüllen gilt. Dies setzt
u. a. voraus, dass die em-
pirisch gesicherten Wis-
sensbestände der ange-
wandten Kriminologie un-
mittelbar einfließen. Die
Fachhochschule vermittelt
hierzu das nötige Rüst-
zeug.

Disziplinarmaßnahmen
und besondere Siche-
rungsmaßnahmen

Disziplinarmaßnahmen
und besondere Siche-
rungsmaßnahmen sind
wie die beiden Gesichter
eines Januskopfes. Sie
blicken in entgegenge-
setzte Richtungen. Beson-
dere Sicherungsmaßnah-
men schauen in die Zu-
kunft und sollen bestimm-
te Gefahren abwehren
(z. B. eine Selbsttötung).
Sie sind präventiv. Diszip-
linarmaßnahmen blicken
in die Vergangenheit und

brennenden Fragen sind:
Welche Konten führt die
Vollzugsbehörde über-
haupt für Gefangene? Wie
sieht es mit der Verfü-
gungsbefugnis der Gefan-
genen und der Pfändbar-
keit für die Gläubiger aus?
Wann hat die Vollzugsbe-
hörde nicht nur eine Ver-
waltungsbefugnis für Ge-
fangenengelder, sondern
sogar eine Verwertungs-
befugnis?

Psychologie und Krimi-
nologie

Anders als die Rechtswis-
senschaft sind Psycholo-

gie und Kriminologie Er-
fahrungswissenschaften.
Beide bilden die Basis für
die zukünftige Arbeit mit
Menschen, sei es mit Ge-
fangenen oder mit Be-
diensteten. Vermittelt wer-
den zentrale psychologi-
sche Inhalte. Die Studie-
renden lernen menschli-
ches Verhalten, Erleben,
Denken und Wollen einzu-
ordnen und zu beurteilen.
Sie sollen sozial-
und organisationspsycho-
logische Modelle auf den
Justizvollzug anwenden
können.
Die psychologischen
Grundlagen werden dann

im Fach Kriminologie voll-
zugsspezifisch vertieft und
erweitert. Die Studieren-

ahnden zurückliegende
Pflichtverstöße von Ge-
fangenen (z. B. Gewalt
gegen Personen). Sie
sind repressiv.6 Natürlich
ist diese Darstellung stark
vereinfacht7, sie gibt aber
einen ersten Eindruck von
den Differenzierungen.

Disziplinarmaßnahmen
reichen bis zum Arrest,
besondere Sicherungs-
maßnahmen bis zur Fes-
selung und Einzelhaft. Es
handelt sich um gewichti-
ge Grundrechtseingriffe.8

Disziplinarmaßnahmen

und besondere Siche-
rungsmaßnahmen be-
schäftigen nicht selten die
Gerichte und die Studie-
renden in Rechtsschutz-
klausuren. Viele Studie-
rende wird das Thema
auch im Laufe ihres Be-
rufslebens nicht loslassen:
Sei es, dass sie Schrift-

sätze an das Gericht ent-
werfen; sei es, dass sie
die Maßnahmen selber
anordnen.

Gelder der Gefangenen

Lässt man bei einer Fort-
bildung das Stichwort
„Gelder der Gefangenen“
fallen, geht nicht selten
ein Seufzen durch den
Saal. Die Materie gilt nicht
als leicht zugänglich. Die
Fachhochschule nimmt
aber in den Lehrveranstal-
tungen den Kampf mit
dem Drachen auf. Die

„Die Vollzugsbehörde hat

einen weiten

Entscheidungsspielraum,

den es im Spannungsfeld

von Resozialisierung und

Sicherheit rechtsfehlerfrei

auszufüllen gilt.“

Luftaufnahme von der Fachhochschule
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den lernen, die Ursachen
von Straftaten in delin-
quenten Lebensläufen zu
erkennen. Diese Krimino-
genesen werden ergänzt
durch die Untersuchung
von Stärken und Schwä-
chen der Gefangenen. In
einem weiteren Schritt
entstehen so Vollzugspla-
nungen und kriminalprog-
nostische Einschätzun-
gen. In Einheiten zur klini-
schen Psychologie wer-
den Grundkenntnisse zu
vollzugsrelevanten Krank-
heitsbildern gelehrt.

Zu den Fächern Psycholo-
gie und Kriminologie ge-
hört es auch, die eigenen
Grenzen professionell
einschätzen zu können.
Dann heißt es: Psycholo-
gen oder Psychiater, bitte
übernehmen Sie!

Führungskompetenzen

Die Organisationspsycho-
logie betrachtet den Jus-
tizvollzug als soziales
System. Die Studierenden
setzen sich erfahrungs-
wissenschaftlich fundiert

mit typischen Konflikten
im Vollzug auseinander.
Dabei werden Steue-
rungs- und Zusammenar-
beitsprozesse beleuchtet.
Die Studierenden erlernen
und trainieren Handlungs-
und Führungsstrategien,
um Organisationsprozes-
se gestalten zu können.
Auch der Einfluss eigener
Einstellungen im Verhal-
ten zu anderen Menschen
ist ein Thema. Nicht zu-
letzt steht auch das aus
der Betriebswirtschafts-
lehre stammende Control-
ling auf dem Lehrplan. Die

dern lässt sich im Haus-
haltsrecht ein System-
wechsel beobachten: weg
vom klassischen Haus-
haltswesen (Kameralistik)
hin zu einem kaufmän-
nisch geführten Haus-
haltssystem. Ein bisher
inputorientierter Kameral-
haushalt soll zukünftig in
Form eines output-
orientierten Produkthaus-
halts aufgestellt und be-
wirtschaftet werden. Ein
solches Ziel erfordert vor
Ort gut ausgebildetes Per-
sonal. Insbesondere die
doppelte Buchführung
(Doppik) und Kostenrech-
nung spielen eine Rolle.
Es profitieren aber auch

Bundesländer, die im ka-
meralen Haushaltswesen
verbleiben: Das gilt insbe-
sondere für die Arbeits-
verwaltungen im Justiz-
vollzug. Dort wird kosten-
rechnerisches Know-how
benötigt, um die schwieri-
ge Aufgabe der Kalkulati-
on von Preisen sachge-
recht durchzuführen. Hier
erfüllt der Fachbereich
Strafvollzug eine wesentli-
che Aufgabe im Wissens-
transfer betriebswirt-
schaftlicher Erkenntnisse.

Wirtschaftlichkeitsrech-
nung

Für die öffentliche Verwal-

tung gelten die Grundsät-
ze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit (§ 6

Studierenden sollen so in
die Lage versetzt werden,
einer zukünftigen Füh-
rungsfunktion gerecht zu
werden.

Das liebe Geld - Haus-
haltsrecht

Die Budgethoheit gehört
zu den ältesten Rechten
der Volksvertretungen. Es
sind die Parlamente, die
über die finanziellen Mittel
von Regierung und Ver-
waltung entscheiden. Die
Macht des Geldbeutels
(„power of the purse") soll-

te in alten Zeiten
verschwendungssüchtige
Herrscher an die Kette
legen. Bis zum heutigen
Tage wurzeln viele der
komplexen Regelungen
des Haushaltsrechtes in
der Budgethoheit. Aktuelle
Einflüsse auf das Haus-

haltsrecht kommen aus
dem Bereich der Betriebs-
wirtschaftslehre. Es bleibt
also spannend, wie die
Entwicklung weitergeht.

Rechnungswesen und
Kostenrechnung

Panta rhei - alles ist im
Fluss. Diese Erkenntnis
Heraklits gilt auch für das
Haushalts- und Rech-
nungswesen der Justiz-
vollzugsanstalten, das
immer wieder Verände-
rungsprozesse durchläuft.
Bei einigen Bundeslän-

„Die Budgethoheit gehört zu

den ältesten Rechten der

Volksvertretungen. Es sind

die Parlamente, die über die

finanziellen Mittel von

Regierung und Verwaltung

entscheiden.“
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Abs. 1 des Haushalts-
grundsätzegesetzes). Jus-
tizvollzugsanstalten müs-
sen also „wirtschaftlich
wirtschaften“. Bei allen
finanzwirksamen Maßnah-
men sind entsprechende
Überlegungen anzustel-
len: Muss es wirklich der
neueste und beste Zahn-
arztstuhl sein? Sind die
wirtschaftlichen Leistun-
gen der Schreinerei aus-
reichend? Könnte man die
Gewinne noch steigern
oder die Verluste minimie-
ren? Das Fach Wirtschaft-
lichkeitsrechnung nimmt

sich solcher Fragen an.
Es ergänzt damit die Fä-
cher Haushaltsrecht und
Rechnungswesen. Dabei
werden sowohl die moder-
nen dynamischen Metho-
den als auch die stati-
schen Praktikermethoden
der Wirtschaftlichkeits-
rechnung vermittelt.

Personal

Status- und Laufbahn-
recht der Beamten

Die Ausübung hoheits-
rechtlicher Befugnisse ist

in der Regel Beamten zu
übertragen (Artikel 33
Abs. 4 GG). Der Justiz-
vollzug ist in weiten Teilen
hoheitliches Handeln par
excellence.9 Verfassungs-
rechtlich verwundert also
die hohe Anzahl der Be-
amten im Justizvollzug
nicht. Beamte sind recht-
lich seltsame Wesen und
ihr Sein folgt eigenen Re-
geln: Sie dürfen nicht
streiken (Artikel 33 Abs. 5
GG).10 Man muss sie mit
Urkunden ernennen. Sie
haben Ämter mit komi-
schen Namen inne

ben bildet aber auch das
formelle Disziplinarrecht -
das Verfahrensrecht - ei-
nen Schwerpunkt. Das
Disziplinarverfahren ist
hochformalisiert. Die for-
malen Anforderungen ber-
gen zahlreiche Fallstricke,
die zu Fehlern führen kön-
nen.

Exotisches: Sozialversi-
cherung der Gefange-
nen

Die Einbeziehung der Ge-
fangenen in die gesetzli-
chen Sozialversicherungs-
systeme gleicht einem
„Torso“12. Die besondere

Herausforderung ist es, in
einem Labyrinth von Vor-
schriften die richtigen Re-
gelungen zu finden. Vieles
ist zudem verblüffend an-
ders als erwartet. Die
Themen der Lehrveran-
staltungen sind beispiels-
weise: Versicherungs-
pflicht und Beiträge in
der Arbeitslosenversiche-
rung13, das Arbeitslosen-
geld bei beruflicher Wei-
terbildung sowie der Ar-
beitsunfall und das Ver-
letztengeld. Das Sozial-
versicherungsrecht der
Gefangenen ist eine Spe-
zialmaterie, in der sich
bundesweit wohl nur we-

nige auskennen. Die Stu-
dierenden der Fachhoch-
schule gehören dazu.

(statusrechtlich, abstrakt-
funktional, konkret-
funktional). Beamtenrecht-
liche Angelegenheiten
erfordern umfangreiche
Spezialkenntnisse. Das
Status- und Laufbahn-
recht nimmt daher einen
nicht zu unterschätzenden
Anteil in den Lehrveran-
staltungen ein.

Tarifbeschäftigte

Neben Beamten sind im
Justizvollzug aber auch
Beschäftigte mit einem
privatrechtlichen Arbeits-

vertrag tätig. Das können
Kanzleikräfte oder Haus-
techniker sein. Auch Ärz-
te, Psychologen oder So-
zialarbeiter fangen grund-
sätzlich vor der Verbeam-
tung als Tarifbeschäftigte
an. Im einschlägigen Ta-
rifvertrag gibt es sogar
spezielle Bestimmungen,
nach denen die Einstu-
fung von Beschäftigten im
allgemeinen Vollzugs-
dienst in Entgeltgruppen
erfolgt.11 Auch die Rege-
lungen des Arbeits- und
Tarifrechtes wollen also in
der Praxis beherrscht

sein.

Disziplinarrecht der Be-
amten

Das Disziplinarrecht ist
der Schrecken aller Be-
hörden und Beamten. Ein
Disziplinarverfahren stellt
für alle Beteiligten eine
besondere Belastung dar.
Natürlich wird an der
Fachhochschule das ma-
terielle Disziplinarrecht
behandelt. Dabei geht es
um die Frage, wann ein
Dienstvergehen (§ 47 Be-
amtStG) vorliegt. Dane-

„Beamte sind rechtlich

seltsame Wesen und ihr

Sein folgt eigenen Regeln.“

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen
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Schlusswort

Der Fachbereich Strafvoll-
zug ist im wahrsten Sinne
des Wortes bundesweit
ein Unikat. Der Justizvoll-
zug ist verglichen mit den
Schulen, der Polizei oder
der Steuerverwaltung re-
lativ klein. Daher arbeitet
die überwiegende Anzahl
der Bundesländer bei der
Ausbildung von mittleren
Führungskräften mit
der Fachhochschule für
Rechtspflege zusammen.
Vor dem Hintergrund der
Fächervielfalt kann man

pointiert formulieren: Es
werden Spezialisten für
den Vollzug und Genera-
listen innerhalb des Voll-
zuges ausgebildet. Zu-
sammenfassend darf man
wohl sagen: Die Ausbil-
dung im Fachbereich
Strafvollzug ist seit Jahr-
zehnten ein gelungenes
Beispiel für eine Koopera-
tion von Bundesländern.

Nürnberg, Beschluss vom
6. Juli 2011 - 2 Ws 57/11 -
juris, dort Rn. 11.
8 Vgl. BVerfG, Beschluss
vom 3. August 2011 - 2
BvR 1739/10 - juris, dort
Rn. 23 (Fesselung);
BVerfG, Beschluss vom
12. Februar 2004 - 2 BvR
1709/02 - juris, dort Rn.
15 (Arrest).
9 Vgl. Regierungsentwurf,
BT-Drs. 7/918 vom 23.
Juli 1973, S. 96 [zu § 142
- Vollzugsbedienstete].
10 Vgl. OVG Lüneburg,
Urteil vom 12. Juni 2012 -
20 BD 7/11 - juris, dort
Rn. 46 m. w. N.
11 Vgl. z. B. BAG, Urteil
vom 22. Juli 1998 - 4 AZR

99/97 - juris, dort Rn. 16
ff.
12 BVerfG, Urteil vom 1.
Juli 1998 - 2 BvR 441/90
u. a. - juris, dort Rn. 147.
13 Der Lehrstoff zur Ar-
beitslosenversicherung ist
eingeflossen in SCHÄ-
FERSKÜPPER, Michael,
Die Arbeitslosenversiche-
rung der Gefangenen -
Grundlagen und aktueller
Streit -, Neue Zeitschrift
für Sozialrecht (NZS)
2013, 446 bis 452.

Quellen:

1 Vgl. GOFFMAN, Erving,
Asyle. Über die soziale
Situation psychiatrischer
Patienten und anderer
Insassen, 1973, S. 15 f.
2 Vgl. BVerfGE 35, 202 ff.
(Lebach-Urteil); BVerfG,
Beschluss vom 26. April
1994 - 1 BvR 1689/88 -
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